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Thomas Ernst Wan9er 

VOM FRAUENSTUDIUM 

ZUM FRAUENWAHLRECHT 

IN DER SCHWEIZ UND 

IN LIECHTENSTEIN 1 

2004 jährt sich zum 20. Mal die liechtensteinische Frauenstimmrechtsabstimmung 

vom 29. Juni / I. Juli 1984 , die den Frauen den Weg zur politischen Gleichberechtigung eb­

nete. In der Schweiz, 1971, und im Fürstentum Liechtenstein, 1984, kam es zu einer sehr 

späten Einführung des Frauenwahlrechtes. Scheinbar im Gegensatz dazu wurden Studentin­

nen in der Schweiz schon sehr früh, 1864, zugelassen. Im folgenden möchte ich die zu­

sammenhängende Entwicklung vom frühen Frauenstudium zum späten Frauenwahlrecht 

in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein aufzeigen. 

Abb. 1 Prof. Dr. Gräfin Maria von Linden• 

1933 flüchtete Prof. Dr. Gräfin Maria 

von Linden vor den Nationalsozialisten nach 

Schaan, der ihr und ihrer Freundin Prof. Dr. 

Gräfin Gabriele von Wartensleben von Andri­

an Werburg (1870- 1953)3 zum Exil wurde.4 

Gräfin Maria von Linden (1869-1936) hatte 

1892 als erste Frau in Württemberg ihr Studi­

um der Naturwissenschaften an der Landesuni­

versität Tübingen aufgenommen und 1895 als 

erste Frau Deutschlands zum Doktor der Natur­

wissenschaften promoviert. Zu dieser Zeit wa­

ren deutsche Universitäten für Frauen noch 

nicht geöffnet.5 Gräfin Maria von Linden ge­

lang es, die Universität für sich zu erschliessen, 

wie dies zuvor bereits Dorothea Christiana 

Leporin, verheiratete Erxleben (1715-1762), die 

1754 in Halle als erste deutsche Ärztin pro­

movierte6, und auch Dorothea Schlözer (1770-

1825), die 1787 in Göttingen zur ersten Dok-
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torin der Philosphie promovierte, gelungen war.7 Bereits im 16. Jh . hatte Olympia Fulvia 

Morata (1526-1555) einen Lehrstuhl für griechische Sprache an der Universität Heidelberg 

inne.8 

Vor dem Jahre 1900, als das Grossherzogtum Baden als erstes Frauen die Immatriku­

lation an Hochschulen gewährte, mussten wissensdurstige Frauen sich in der Schweiz dem 

Studium widmen, wo die Universität Zürich 1867 den Anfang machte. Wie kam es zu dieser 

frühen Zulassung zum Frauenstudium in der Schweiz? 

DAS FRÜHE FRAUENSTUDIUM IN DER SCHWEIZ 

AM BEISPIEL DER UNIVERSITÄT ZÜRICH 9 

DIE STUDENTINNEN 

Die Universität Zürich gestattete bald nach ihrer Gründung im Jahre 1833 Frauen durch 

Spezialbewilligung der Erziehungsdirektion Zutritt zu Kollegien an der philosophischen 

Fakultät. Nach der bürgerlichen 1848er Revolution flüchtete eine Anzahl bedeutender deut­

scher Akademiker, verfolgt als Teilnehmer oder Sympathisanten, in die Schweiz, wo sie an 

den Hochschulen lehrten. Sie hielten in den 5oer und 6oer Jahren des 19. Jh.s Abendvorlesun­

gen, zu denen sich oft beinahe so viele Frauen wie Männer einfanden. Ein Umstand, der viele 

in Aufregung versetzte, nicht zuletzt auch den Dichter und Staatsschreiber Gottfried Keller. 

1864 bat Maria Alexandrowna Kniaschnina aus Petersburg in einem höflichen Schreiben die 

Zürcher Erziehungsdirektion um die Erlaubnis, an der Universität Zürich den medizinischen 

Vorlesungen folgen zu dürfen. 10 

Dies wurde ihr und auch Nadezda Suslova 11 zuges tanden. Es s tellte sich nun je­

doch bald heraus, dass die Russinnen, im Gegensatz zu den Schweizerinnen, auch einen Stu­

dienabschluss anstrebten. 1865 kam diese Angelegenheit im akademischen Senat zur Ver­

handlung. Freunde und Gegner des Frauenstudiums hielten s ich die Waage und man kam 

darin überein, »für jetzt« in dieser Angelegenheit gar nicht an die Erziehungsdirektion zu 

gelangen und erteilte einer s tändig wachsenden Zahl von Hörerinnen die Erlaubnis zu hospi­

tieren. 

Alarmiert waren die Behörden dann, a ls 1867 die Russin Nadezda Suslova (1843- 1918)12 

das medizinische Staatsexamen abzulegen verlangte und sich die Erziehungsdirektion mit 

ihrem Ansuchen an die medizinische Fakultät wandte. Diese hielt in einem Protokoll fol­

gendes fest: »Fick, Biermer, Homer und Ebert sind der Meinung, bevor die Frage, ob das 

Geschlecht ein Hindernis für die Erteilung der Doktorwürde sei, discutiert werden könne, 

solle Frl. Suslova vorerst s ich immatriculieren.«'3 Die vier beteiligten deutschen Professoren, 

alles 1848er-Emigranten, besonders der Bamberger Arthur Bienn er, Leiter der medizin ischen 
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Klinik und der aus Sachsen stammende Physiologe Adolf Fick, waren entschlossen, der Rus­

s in eine Chance zu geben und liessen sich sehr geschickt auf keine Diskussion mit der Be­

hörde ein. Prompt imma trikulierte die Erziehungsdirektion die zum Examen entschlossene 

Russin. Damit aber war der entscheidende Schritt getan und niemand musste mehr um die Er­

laubnis gebeten werden, die Examen der Studentin abzunehmen . Am 2. August 1867 fand die 

mündliche Prüfung und am 14. Dezember die Doktorpromotion von Nadezda Suslova statt. 

Als sich die erste Schweizer Studentin'4, Marie Vögtlin (1845-1916)15, im Oktober 1868 

immatrikulierte, rief dies erste vehemente Reaktionen in der Öffentlichkeit hervor. Solange es 

a lso Ausländerinnen waren, die in Zürich s tudieren wollten, brauchten Schweizer Männer 

nicht um ihre Privi legien fürchten.16 Mit der wachsenden Zahl vor allem russ ischer Studen­

tinnen kam es zu ü bergriffen von seiten mä nnlicher Studierender. ' 7 Sechs Studentinnen, da­

runter die ers te Schweizerin, versuchten dem dadurch entgegenzutreten, dass s ie 1870 ein 

Gesuch an den Senat stellten, worin s ie eine Maturitätsprüfung als Studienvoraussetzung 

für Frauen forderten, zumal bislang nur ein Sittenzeugnis18 fü r Studentinnen notwendig war. 

Neben der Festlegung des Mindestalters fü r Studentinnen auf 18 Jahre ka m es durch eine 

männliche Volksabs timmung 1873 zur Maturitätspflicht als Studienvoraussetzung. Die 

Schweizer Männer, denen heute noch immer wieder fü r d ie frühe Zulassung von Frauen zum 

Studium in Zürich gedankt wird, hatten also nur über ein Frauen benachteiligendes Gesetz 

zu befinden. Die Inkonsequenz zeigt s ich näml ich darin, dass Frauen gleichzeitig keine Gym­

nasialbildung geboten wurde und Studieiwillige das Abitur durch teuren Privatunterricht 

erlangen mussten. 

Die Möglichkeit einer regulären Studienberechtigung wurde in Zürich erst zehn Jahre 

später gescha ffen. 1883 wurde an der seit 1875 bestehenden »Höheren Töchterschule Zürich« 

eine Abteilung für Maturantinnen eingerichtet. Als ers tes Schweizer Gymnas ium nahm 1894 

dasjenige in Bern Mädchen auf. Zum Vergleich: Das erste Mädchengymnasium in Österreich 

wurde 1892 in Wien eröffnet. Ein Jahr später, 1893 , wurde das ers te deutsche Mädchengymna­

s ium in Karlsruhe eröffnet. Seide also noch vor der Schweiz. 

Die erste deutsche Studentin an der Univers ität Zürich war Emilie Lehmus (1841-1932) 

aus Bayern, die s ich 1870 immatrikulierte und 1875 »Summa cum laude« zur Ärztin promo­

vierte. 1876 eröffnete sie in Berlin eine eigene Praxis.19 Franziska Tiburtius (1843- 1927) aus 

Preussen kam 1871 nach Zürich und beendete ihr Studium der Medizin 1876 mit »sehr gut«. 

Gleich ihrer Kollegin eröffnete auch sie in Berlin 1876 eine eigene Praxis.20 Sie waren die ers­

ten deutschen Ärztinnen in Berlin und sie blieben es 15 Jahre lang. Die nächsten vier Ärztin­

nen kamen ab 1891 nach Berlin, wiederum alle aus Zürich. 21 

Nicht uneiwähnt möchte ich die bedeutende deutsche Erzählerin, Lyrikerin und His to­

rikerin Ricarda Huch (1864- 1947) lassen, die sich 1888 an der Univers ität Zürich in Ge­

schichte, Philologie und Philosophie einschrieb, 1891 als ers te Frau das Diplomexamen für 

das höhere Lehramt bestand und mit »Magna cum laude« promovierte. 22 Weiters die Schrift­

s tellerin, Psychologin und Psychoanalytikerin Lou von Salome Andreas (186!- 1937), die von 

1880-1882 Hörerin an der Theologischen und Philosophischen Fakultät, !. Sektion, Fach: 
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Philosophie, war. 23 Sie war die erste Hörerin an der evangelisch-reformierten theologischen 

Fakultät. Die ersten Zürcher Theologinnen waren Rosa Gutknecht (1885-1957) und Elise Pfis­

ter (1886-1944), die 1918 ihre Examen bestanden und als Vikarinnen Anstellung fanden. Erst 

seit 1963 dürfen Theologinnen im Kanton Zürich als Pfarrerinnen und erst seit 1981 ohne Ein­

schränkung ihres Amtes walten.24 

Auch Anita Augsburg (1857-1943)25 studierte von 1893-1897 in Zürich Jura. Sie war die 

erste Juristin Deutschlands, Vorkämpferin für das Frauenwahlrecht26 und engagierte Pazifis­

tin.27 Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 kehrte sie, zusammen mit ihrer Lebensgefähr­

tin Lida Gustava Heymann (1868-1943), nicht mehr von einer Auslandsreise zurück und 

wählte ihr Exi l 1934 in ihrer ehemaligen Studierstadt Zürich. Die Nazis vernichteten das grosse 

Frauenarchiv, das die beiden Feministinnen aufgebaut hatten. 28 Seit 1994 befindet sich in Zü­

rich - Fluntern ein Denkmal auf dem Grab für Anita Augsburg und Lida Gustava Heymann. 29 

Bereits in ihrer Studienzeit tat sich Anita Augsburg als Kämpferin für das Frauenwahl­

recht hervor. Anita Augsburg war, wie Anna Mackenrotl1, »Während ihrer Studienzei t enga­

giertes Mitglied des »Vereins Frauenbi ldungsreform«, der zusammengeschlossen mit Emilie 

Kernpin - Spyris »Rechtsschutzverein« als »Union für Frauenbestrebungen« die eigentliche 

Vorläuferin des Frauenstimmrechtsvereins Zürich war.«3° Vor mehr als hundert Jahren wurde 

in Zürich erstmals die Forderung nach passivem Wahlrecht für Studentinnen erhoben. Das 

Protokoll berichtet von der Allgemeinen Studentenversammlung im Kasino Hettingen am 

8. 12. 1896 von der Wortmeldung Anita Augsburgs: Sie »Spricht mit der Entrüstung einer aufs 

tiefste verletzten und aufhöchste gereizten Seele [ ... ) für die Rechte der weiblichen Studenten­

schaft [ ... ) Handeln Sie auch im Namen der Weltgeschichte! Oder kennen Sie denn nicht den 

Grad des Fortschrittes der Frauenbestrebungen? In wenigen Decennien werden die Frauen in 

der Landesvertretung zu finden sein. Es gilt auch jetzt für Sie, diese höhern und weitem Ge­

sichtspunkte im Auge zu behalten.« Und später: «Wir werden unsere Niederlage mit Würde 

tragen, denn wir sind darauf gefasst!«31 Kein einziger der anwesenden Männer hatte fü r das 

Anliegen der Studentinnen Partei ergriffen, wollte doch die Rednerin »die Verteidigung ihrer 

Sache denjenigen Herren unter den Anwesenden überlassen, die noch ein Gefühl von Gerech­

tigkeit haben.«F Laut Protokoll hätten »Ästhetische, eventuell sogar ethische Gründe« zu ei­

ner Ablehnung geführt.B Das ungute Schweigen der Männer konnte man an der Landsge­

meinde vom 29. April 1990 im Kanton Appenzell lnnerrhoden erleben, als während der 

Frauenstimmrechtsdebatte keiner der allein mit dem Schwert, Degen oder Seitengewehr, 

stimmberechtigten Männer sich für das Frauenstimmrecht aussprach, sodass dieses zum drit­

ten Mal, nach 1973 und 1982, abgelehnt wurde.l4 Nach Ablehnung des Anliegens der Studen­

tinnen wurde im traditionellen Lokal »Plattengarten« weiterdiskutiert, wo neben Anita Augs­

burg auch ihre Kommilitonin und Mitstreiterin Rosa Luxemburg Reden hielt.35 Leider blieb 

dieses Protokoll nicht erhalten, zumal sich auch die Anwesenden zur »Allgemeinen Studen­

tenschaft<• erklärten und diese Versammlu ng als geistige Gründungsversammlung der Zür­

cher Freistudentenschaft galt.36 Erst 1899 kam man anlässlich der Neuordnung der gesamt-
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studentischen Organisation der Forderung nach einer Vertretung von Studentinnen in den Ko­

mitees der Allgemeinen Studentenversammlung nach.37 

Rosa Luxemburg (1871-1919)38 hatte s ich 1888 ins Exil nach Zürich begeben, um einer 

Verhaftung zu entgehen, und studierte von 1889-1897 Mathematik, Philosophie, Volkswirt­

schaft und öffentliches Recht. 39 1898 promovierte sie an der rechts- und staatswissenschaft­

lichen Fakultät. Die Radikalsozialistin, Kommunistin und Kriegsgegnerin organisierte 1914, 

als die SPD dem Reichstag Kriegskredite bewilligte, Versammlungen gegen Militarismus und 

Krieg. 1916 gründete sie zusammen mit Karl Liebknecht und Franz Mehring den Spartakus­

bund als Distanzierung von der SPD. Die Mitbegründerin der KPD 1918, wird 1919 zusammen 

mit Karl Liebknecht in Berlin verhaftet, gefoltert und getötet. 

Ebenso tragisch ist das Schicksal der ersten Juristin der Welt, Emilie Kernpin Spyri 

(1853-1901), deren Leben 1991 von der in St. Gallen und im Tess in lebenden Schriftstellerin 

und Historikerin Eveline Hasler in ihrem Buch »Die Wachsflügelfraw< in romanhafter Form 

beschrieben wurde.4° 

1883 hatte Kempin4' an der juridischen Fakultät in Zürich immatrikuliert und 1887 

»Summa cum laude« promoviert. Die Privatdozentur in Römischem Recht an der Fakultät 

wurde ihr aufgrund Paragraph 132 des Unterrichtsgesetzes verweigert, der da lautete: «Wis­

senschaftl ich gebildete Männer können an jeder der vier Fakultäten [ ... ] a ls Privatdozenten 

auftreten .« Dieser Paragraph wurde erst im Jahre 1981 abgeändert.42 Aus finanziellen Grün­

den war Dr. Kernpin zur Auswanderung nach New York gezwungen, wo s ie das »First Women 

Law College« nach dem Modell der »Woman Medical School« in Boston gründete. 1891 , zu­

rückgekehrt, wurde ihr Habilitatio nsgesuch neuerl ich abgelehnt, sie bekam jedoch als Aus­

nahme die Venia legendi für römisches, angelsächsisches und amerikanisches Recht. Erst 

1983 erhielt eine Frau d ie zweite Privatdozentur an der rechts- und staatswissenschaftlichen 

Fakultät in Zürich. Die erste Professorin wurde erst 1987 an die Fakultät berufen. Da das 

Gehalt als Privatdozentin von der Anzahl der Hörenden abhängig war, re ichte auch dieses 

nicht aus und Dr. Kernpin war abermals zur Auswanderung gezwungen. In Berlin wurde s ie 

als Expertin für internationale Rechtsprobleme tä tig und hielt an der Lessing Volkshochschule 

Berl in-Charlottenburg Vorlesungen. 1899 erlitt Dr. Kernpin aufgrund jahrelanger finanzieller 

Not und aufgrund jahrelanger Verhinderungen einen Nervenzusammenbruch und wurde 

völlig mittellos in eine Anstalt bei Basel eingewiesen, wo sie s ich bei einem Pfarrer um eine 

von diesem zu vermittelnde Stelle als Dienstmagd bewa rb. 

Das erschütternde Bewerbungsschreiben blieb erhalten und wurde von der Kompo­

nistin Patricia Jünger in ihrem preisgekrö nten Stück »Sehr 9eehrter Herr - Ein Requiem« ein­

drücklichst vertont.44 Dr. Emilie Kernpin bekam die Ste lle nicht und verstarb mittellos und ver­

einsamt 1901 in der Nervenheilans talt Friedmatt in Basel. 
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Abb. 2 •Sehr geehrter Herr- Brieftext-Collage von Margit Brunner und Thomas Wanger<• 
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VOM FRAUEN STUDIUM Z UM FRA U EN WAH LR EC HT 

IN DER SCHWEIZ UND IN LIECHTEN STEIN 

1887 hatte Dr. Kernpin eine Beschwerde an das Bundesgericht eingebracht, da sie als 

Anwältin vom Gericht keine Zulassung bekam. Sie berief sich auf jenen zentralen Passus in 

der Bundesverfassung, der besagte: »Jeder Schweizer ist vor dem Gesetz gleich.« Das Bundes­

gericht lehnte das Gesuch um Zuerkennung des Anwältinnenpatents mit folgender Begrün­

dung ab: »[ ... ] Wenn nun die Rekurrentin zunächs t auf Art. 4 der Bundesverfassung abstellt 

und aus diesem Artikel scheint folgern zu wollen, die Bundesverfassung posruJiere die volle 

Gleichstellung der Geschlechter auf dem Gebiete des gesamten öffentlichen und Privatrechts, 

so ist diese Auffassung ebenso neu als kühn; s ie kann aber nicht gebi lligt werden [ ... )«45 1891 

verfasste Dr. Kernpin in derselben Angelegenheit, wiederum vergeblich, eine Petition an den 

Zürcher Kantonsrat. Auch die Schweizer Frauenstimmrechtskämpferlnnen beriefen sich im­

mer wieder auf diesen zentralen Passus: Im Jahre 1923 beriefen sich 26 Bernerinnen vergeblich 

auf diesen Artikel, als sie ein Begehren um Eintragung in das Stimmregister stellten, was zu 

einer s taatsrechtlichen Beschwerde an das Bundesgericht führte, die abgelehnt wurde.46 1956 

forderten 1414 Westschweizerinnen die Eintragung ins Stimmregister, die 1957 durch das 

Bundesgerichtabgelehntwurde.47 Dasselbe Pozedere spielte sich 1982 in Liechtenstein ab, als 

25 Frauen die Eintragung in das Stimmregister für die Landtagswahlen begehrten. Art. 31 der 

liechtens teinischen Verfassung besagt, dass alle Landesangehörigen vor dem Gesetz gleich 

seien. Trotz der aus dem Jahre 1970 stammenden Definition des Begriffes »Landesangehö­

rige« als »ohne Unterschied des Geschlechts« LGBL 1971, Nr. 22"8 wurde die Beschwerde durch den 

Staatsgerichtshof abgelehnt,49 was wohl einzigartig in der Verfassungsrechtssprechung ist 

und s icher kein Ru hmesblatt für das Fürstentum Liechtens tein dars te llt.5° Die Schweizerische 

Bundesverfassung Art. 4 wurde, nach dem Gleichheitszusatz von 1981, erst im Jahre 1990 da­

hingehend angewendet, dass der Begriff»Landleu te« von Appenzell Innerrhoden auch Bürge­

rinnen einschliesst, som it den Beschwerden der 52 Frauen und der, in der Landsgemeinde 

noch schweigenden, 49 Männer Recht gegeben und das Frauenwahlrecht im letzten schwei­

zerischen Kanton durch Bundesgerichtsentscheid eingeführt wurde.5' Dieser historische 

»Leerlauf«, der bezüglich Männerherrschaft auch in a nderen Bereichen festgestellt werden 

kann, wird auch dadurch illustriert, dass bereits 1872 Susan Brownell Anthony (1820-1906) 

und 15 weitere Frauen vergeblich die Eintragung in die Wahllisten von Rochester, New York, 

begehrten und ihr Recht auf Stimmabgabe fü r die Präsidentschaftswahlen forderten , wofür 

s ie eine Geldstrafe von 100 Dollar erhielt, diese aber nie bezahlte.52 Das Frauenwahlrecht 

wurde in den USA 1920 eingeführt. 
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DAS SPÄTE FRAUENWAHLRECHT IN DER SCHWEIZ 

UND IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 

»Die neue Bundesverfassung von 1848 garantiert den Schweizer Männern das allge­

meine und direkte Stimm- und Wahlrecht. Frauen bleiben von der politischen Mitbestimmung 

ausgeschlossen [ ... ]«53 Wie bei der Einführung des Frauenstudiums begegnen uns auch beim 

Frauenstimmrechtskampf wieder Emigrantenkreise von 1848. Demokratisch und pazifistisch 

gesinnte Emigranten gründeten im September 1867 die »Internationale Friedens- und Frei­

heitsliga« in Genf. Ehrenpräsident der Liga war der verbannte italienische Freiheitsheld und 

Papstgegner Guiseppe Garibaldi. Diese Liga gab eine Zeitung heraus mit dem Titel »Die Ver­

einigten Staaten von Europa«. Das war, nach dem Muster der USA, das Fernziel der Liga. Vi­

zepräsident der Liga und zwei ter Redakteur der Zeitung war Armand Goegg, der als einer der 

drei Führer des gescheiterten badischen Aufstandes von 1849 in die Schweiz geflohen ist.54 

Bei der Niederschlagung des dritten badischen Aufstandesss war auch ein liechtenstei­

nisches Kontingent beteiligt. Als Mitglied des Deutschen Bundes war Liechtenstein verpfüch­

tet, dem Reichsheer ein Kontingent zu stellen, wenn hier auch nur 55 Mann plus 27 Mann Re­

serve. Am 30. Juni 1849 war das Fürstlich-Hohenzollern-Liechtensteinische Bataillon bei der 

Einnahme der Ortschaft Oos, Baden-Baden, eingesetzt, wobei auch zwei Liechtensteiner ver­

wundet wurden. Auf Seiten der Freischaren waren 20-30 Tote zu beklagen.56 Es war dies der 

letzte Kampfeinsatz liechtensteinischer Soldaten, denn im Krieg von 1866 zwischen Öster­

reich und Preussen rückte das Kontingent erst am Tag nach dem Waffenstillstand aus. Das 

Kriegsende bewirkte die Auflösung des Deutschen Bundes, womit sich auch das Kontingent 

erübrigte, Liechtenstein am 12. Februar 1868 das Militär abschaffte und seither als neutrales 

Land in Frieden lebt. 57 

Marie Goegg (1826-1899)59, die Ehefrau Armand Goeggs, veröffentlichte in der Zeit­

schrift der Liga einen Artikel, der einen Aufruf zur Bildung der »internationalen Frauenasso­

ziation« enthielt. Dieser erschien am 8. März 1868 in der französischen und in der Nr. 12 der 

deutschen Ausgabe. Dies gi lt als Beginn der formellen Frauenstimmrechtsbewegung in der 

Schweiz. Sechs Frauen antworteten auf diesen Appell, darunter auch eine Ausländerin, Rosa­

lie Schönwasser aus Düsseldorf. 

Am 26. Juli 1868 fand in Genf die Gründung der »Association international des Fem­

mes« statt, deren Artikel l lautete: »Die internationale Frauenassociation hat zum Ziel, am 

moralischen und geistigen Fortschritt der Frau mitzuarbeiten, ebenso an der schrittweisen 

Verbesserung ihrer Stellung in der Gesellschaft durch Erlangen der menschlichen, zivilen, 

wirtschaftlichen, sozialen und politischen Rechte. Sie fordert die Gleichberechtigung auf 

dem Gebiete der Entlöhnung, des Unterrichts, des Familienrechts und vor dem Gesetz.« Am 

2. Kongress der »Internationalen Friedens- und Freiheitsliga« 1868 in Bern hielt Marie Goegg 

eine Rede, die als Sensation bezeichnet wurde, denn da rin ersuchte sie um d ie Aufnahme von 

Frauen als g leichberechtigte Mitglieder in der Liga. Auch sie sollte n das Recht haben zu wäh-
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Jen und gewählt zu werden. Nach einer lebhaften Diskussion wurde die Forderung mit gros­

sem Beifall angenommen. Die Versammlung zog sogleich die Konsequenz, wählte die Votan­

tin in den Vorstand und gleich auch in die Reda ktion der »Vereinigten Staaten von Europa«. 

Beide Aufgaben versah sie da nn zwanzig Jahre lang. Marie Goegg war auch Herausgeberin der 

ältesten feministischen Zeitschrift in der Schwe iz, der »Solidarite«; sie verfasste Noten und 

Eingaben an den Bundesrat und war unermüdlich im Dienst der Frauensache in der Schweiz 

und auch im Ausland tätig. Marie Goeggwar es auch, die den Frauen das Studium in Genf r872 

erschloss, es dauerte dann allerdings 18 Jahre, bis die erste einheimische Studentin von die­

sem Recht in Genf Gebrauch machte. 

Die schweizerische Frauenbewegung war aber auch damals njcht nur eine Vereinsbe­

wegung: Es fanden sich immer wieder Einzelkämpferinnen zusammen. Diese »informelle 

Frauenbewegung«59 hatte und hat insofern ein ausgesprochen historisches Bewusstsein, als 

sie stets den richtigen Zeitpunkt wählte und wählt, um an die Öffentlichkeit zu treten. Anlässe 

gibt es ja leider genug. 

1851 / 52 werden Frauen an einer Volksversammlung zur Verfassungsrevision im Kan­

ton Basel Land erwähnt, die als »ohne Zweifel auf die Emanzipation wartend«, beschrieben 

wurden. Da »sie indessen immer noch nicht vorkommen wollte«, hätten die Frauen zu gähnen 

angefangen und sich weiter geschoben. 6o Zwei nicht mehr vorhandene Petitionen zur Verfas­

sungsrevision verlangten unter anderem auch die freie Vermögensverwaltung von Frauen.61 

Bereits eine Petition mit 33 Postulaten vorn 10. ro. 1850 enthielt mehrere Maximalforderun­

gen, worunter auch die Forderung nach Gleichstellung der volljährigen Frauen mit den Män­

nern.62 Am 29. 8. 1862 meldeten sich 30 Sissacherinnen mit einer Petition zu Wort, in der sie 

ein allgemeines Stimmrecht, ein gerechtes Erbrecht und bessere Bildungsmöglichkeiten für 

Frauen forderten. 63 Im Gegensatz zu 1850 lehnte der Verfassungsrat die Forderungen nicht 

von vorneherein ab, sondern diskutierten auf Antrag z.B. die Gleichstellung der Frauen im Er­

brecht. In die Verfassung wurde jedoch njchts aufgenommen.64 Frauen im Waldenburger­

Thal solidarisierten sich anonym mit den Sissacher Frauen und schlossen sich den Forderun­

gen an. Explizit wurde jedoch die Forderung nach allgemeinem Stimmrecht ausgenommen. 65 

Die Basellandschaftliche Zeitung vom 26. September 1862 berichtet, dass eine im Elsass woh­

nende Engländerin in der »Lausanner Zeitung« die Frauen aus Baselland belobte, ihnen Mut 

zurief und sagte: »Euer ist die Zukunft«. 66 

1868 wurde in Zürich eine Revision der Staatsverfassung beschlossen. Drei von den un­

zähligen un-erhörten Petitionen, die beim Zürcher Verfassungsrat eingingen, stammten von 

anonymen Frauengruppen: »Die eine wünschte Gleichberechtigung der Frau auf dem Gebiet 

des Erbrechts, der Ehescheidung und der Erziehung; die zweite verlangte gerechtere Teilung 

des ehelichen Erwerbs und war mit dem bitteren Satz unterzeichnet: >Frauen, die umsonst 

Sklavendienste verrichten<, die dritte forderte das politische Frauenstimmrecht.«67 
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REAKTIONÄRE 2 . HÄLFTE DES 19. JAHRHU N DERTS : 

FRAUEN WURDE DAS STIMMRECHT GENOM MEN 

Wie in der frühen Neuzeit im 16. Jh. , so war auch die 2. Hälfte des r9. Jh.s von reaktio­

nären Akten in bezug auf Frauenrechte gekennzeichnet. 68 r887 wurde das bernische Gemein­

degesetz von 1833 abgeändert, das Frauen, die ein bestimmtes Vermögen versteuerten, das 

Mitspracherecht in Gemeindeangelegenheiten gewährte. Auch beim Mann war, aufgrund 

dieser hausväterlicher Bestimmung, das politische Recht mit Besitz - ursprünglich Haus­

besitz - und Steuerpflicht verknüpft. Bereits im Mittelalter, bis in die frühe Neuzeit, konn­

ten Frauen, meist Witwen, aufgrund von Hausbesitz politische Berechtigung haben. Die Ber­

nerinnen durften ihr Stimmrecht zwar nur durch männliche Vertretung ausüben, doch mach­

ten sie Gebrauch von ihrem Recht. »Von 1852 an besassen nur noch die Steuerpflichtigen 

Weibspersonen eigenen Rechts« (die Witwen und Ledigen) dieses Mitbestimmungsrecht. In 

den 8oer Jahren wurde es ihnen streitig gemacht [ ... ] und 1887 abgeschafft.«69 Durch ein 

Rundschreiben wies der Regierungsrat des Kantons Bern die Gemeinden an, hinfort keine 

Frauen mehr zum Stimmrecht zuzulassen. Es würde gegen Art. 4 der Bundesverfassung ver­

stossen. »Man könne nicht den Bernerinnen gestatten, was den übrigen Schweizerfrauen ver­

wehrt sei.«7° Dies geschah laut Renate Wegmüller als Folge eines Parteienstreites von 1885 

anlässlich der knappen Abstimmung über die neue Gemeindeorganisation, die mit Hilfe der 

Frauenstimmen, der Bevollmächtigten , verworfen wurde. Die unterlegene Partei erhob ge­

gen das Abstimmungsergebnis einen Stimmrechtsrekurs, der auf Kosten der Frauen gelöst 

wurde.71 Mit der Abschaffung des Frauenstimmrechtes auf Gemeindeebene konnte auch auf 

die Staatsrechtliche Beschwerde Dr. Emilie Kernpins, vom r6. Dezember r886, reagiert wer­

den, die sich unter anderem auch auf das bernische Frauenstimmrecht berief, um die Zu­

lassung a ls Anwältin zu erwirken, welche ihr aufgrund des fehlenden »Aktivbürgerrechtes<<, 

Stimmrechts, verwehrt wurde.72 Der reaktionäre Akt in Bern war von Protesten in Frauen­

kreisen und im Bernischen Grassen Rat begleitet und fachte die Frauenstimmrechtsbewe­

gung an. Im Zuge der Revision der Bundesverfassung forderte die Freundin Marie Goeggs und 

Mitglied der »Association«, Julie von May von Rüed - sie starb 1875, gemeinsam mit ihrem 

Gatten 1872 in Form einer Petition die volle politische und wirtschaftliche Gleichstellung der 

Frau.73 Auch in Bern begann sich eine formelle Frauenstimmrechtsbewegung zu bilden. 1907 

wurde der bernische Frauenstimmrechtsverband gegründet74 und 1909 kam es zur Gründung 

des schweizerischen Frauenstimmrechtsverbands durch Zusammenschluss mehrerer Ver­

eine.75 

Auch in Liechtenstein wurde in der 2. Hälfte des 19. Jh.s das Frauenstimmrecht auf Ge­

meindeebene abgeschafft. Bis zum Erlass des Gemeindegesetzes von 1864 wurden die Orts­

vorsteher durch die »Haushaltungsvorstände« gewählt, was auch Frauen politisch berech­

tigte.76 In bezug auf die Alpgenossenschaften blieb diese hausväterliche Bestimmung bis 

heute erhalten. Es kam jedoch zu keinen belegbaren Protesten bzw. zu keinem Beginn einer 
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Frauenstimmrechtsbewegung, zumal das Bildungsniveau zu jener Zeit in Liechtenstein noch 

sehr gering war. Erst ab 1870 durften Mädchen in der LandesschuJe - eine Realschule - am 

Unterricht teilnehmen.77 

In Österreich hatten die »Änderungen der Wahlordnungen der Kurien der Städte und 

Industrieorte und der Landgemeinden in den verschiedenen Landtagswahlordnungen in den 

Jahren vor 1890 keine - heute nach lesbaren Frauenproteste provoziert.« »Erst anlässlich der 

bevorstehenden Eingemeindung der Wiener Vororte in die Grossgemeinde Wien fand im Jahr 

1890 die erste politische FrauenversammJung unter der Leitung der Lehrerinnen Auguste 

Fickert und Marie Schwarz statt. Da die Wiener besitzenden Frauen keinerlei Wahlrecht be­

sassen, drohte den Frauen der einzugemeindenden Vororte ihr Stimmrecht verloren zu ge­

hen. In der verabschiedeten Petition an den Niederösterreichischen Landtag forderten die 

anwesenden Frauen das Gemeindewahlrecht für alle eigenberechtigten, steuerzahlenden 

Wienerinnen. Die Petition blieb unbeachtet.«78 Dies hatte den Beginn der Frauenstimmrechts­

bewegung in Österreich zur Folge. 

NACH DEM ERSTEN WELTKRIEG 

Nach dem Ersten Weltkrieg, als mehrere europäische Länder das Frauenwahlrecht ein­

führten, wurde auch in der Schweiz das Frauenwahlrecht gefordert. Anders als in Österreich 

und Deutschland, wo die Einführung des Frauenwahlrechtes auch mit dem Ende der Monar­

chie und der Ausrufung der Republik in Zusammenhang gesehen werden muss, blieb die äl­

teste Männerdemokratie der Welt das, was sie war. Das aktive und passive Frauenstimmrecht 

war als Art. 2 des Oltener Programms eine der Forderungen des schweizerischen General­

streiks 1918, der jedoch z. T. mit militärischer Gewalt blutig niedergeschlagen wurde.79 Das 

frauenpolitische Anliegen wurde schliesslich aus der Dringlichkeitsliste gestrichen.80 Im De­

zember 1918 forderten die Nationalräte Herman Greulich (SP, Zürich) und Emil Göttisheim 

(FDP, Basel - Stadt) in einer Motion das Stimm- und Wahlrecht für Frauen auf eidgen. Ebene. 

Der Bund Schweizerischer Frauenvereine und der Schweizerische Gemeinnützige Frauenver­

ein stellte sich hinter die Motionen. 81 Zwischen 1919 und 1921 fanden in sechs Schweizer Kan­

tonen Männerabstimmungen über das Frauenstimmrecht statt, die jedoch alle scheiterten.82 

Insgesamt wurden zwischen den beiden Weltkriegen in sieben Kantonen zehn Volksabstim­

mungen über die Einführung des vollen oder eines beschränkten Frauenstimmrechts durch­

geführt, die jedoch alle negativ verliefen. 83 

Liechtenstein, das von 1852 bis 1919 einen Zollvertrag mit Österreich-Ungarn hatte, be­

gann sich nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie wirtschaftlich und politisch nach 

der Schweiz auszurichten. 1921 wurden ein PostvertragB.I und 1923 ein Zollvertrag mit der 

Schweiz geschlossen, der 1924 in Kraft trat. 1918 setzten Männer für sich erstmals das »Allge-
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Bundesversammlung vom 2. Februar 1951 »über das für die Einführung des Frauenstimm­

rechts einzuschlagende Verfahren« wurde dargelegt, »dass die Ein.fiihrung drs Frauenstimmm hts 

nur auf dem Wege einer Veifassungsreuis1on möglich sei. [ ... ] Und zwar würde tS dem Aujbau der Schweize­

rischen Eidgenossenschaft besser entsprechen, wenn vorerst in Fragen der Kirchgememdt, drs Vormund­

schaftswm ns, in Bereichen drs Armenwesens, sowie der Erziehung in Gemeinde und Kanton den Frauen das 

Stimmrecht eingeräumt würdt; [ ... ] Zuerst sollte tS in dm Gemeinden und in den Kantonen Eingang.finden; 

erst wenn Elfahrungen auf dim m Gebiete grsammdt sein werden, werde man mit einiger Aussicht auf 

Elfolg daran gehen können, das Frauenstimmrecht in der Eidgenossenschaft zu übernehmm.«96 Und das 

war die sprichwörtliche Schweizer »Schnecke«:97 Um den »Fortschritt des Frauenstimmrech­

tes in der Schweiz« darzustellen, zogen Frauen des »Schweizerischen Verbands für Frauen­

stimmrecht« im Festzug zur Eröffnung anlässlich der SAFFA, Schweizerische Ausstellung für 

Frauenarbeit, 1928 in Bern eine riesengrosse Schnecke mit.98 

NACH OEM ZWEITEN WELTKRIEG 

Nach dem 2. Weltkrieg, in der Zeit von 1946-1957, kam es in der Schweiz in neun Kan­

tonen zu 15 Volksabstimmungen, jedoch ebenfalls alle ohne Erfolg.99 Als Grund hierfür ist 

neben dem Nichtwollen der Männer die amerikanische Gegenemanzipationsbewegung zu er­

wähnen, die auch den Schweizern »heimelig-vertraut« anmutete, wie Susanna Woodtli dies 

formulierte. Am 3. November 1957 nahm der Kanton Basel-Stadt als erster Kanton eine Er­

mächtigung an, die den Gemeinden die Einführung des Frauenstimmrechtes gestattete. '00 

Dieser kleine Fortschritt veranschaulicht meines Erachtens sehr gut, welch unvorstellbare 

Mühe der Kampf ums Frauenwahlrecht in der Schweiz kostete. '0' 1958 publizierte die Juristin 

Iris von Roten das Buch »Frauen im Laufgitter.c, in welchem sie mit der Schweizer Männer­

herrschaft abrechnete. Das Buch löste einen ungeheuren Skandal aus, hat bis heute von seiner 

Sprengkraft nichts eingebüsst und wurde neu aufgelegt. 

Die zweite Strömung innerhalb der Frauenstimmrechtsbewegung wollte das Frauen­

wahlrecht »uon oben herunter«102 einführen. Entweder überhaupt durch zeitgemässe »lnter­

pretation«'03 des Art. 4 BV, oder durch einen Verfassungszusatz, wodurch es zu keiner, in 

Grunde genommen ja »absurden«, Männerabstimmung kommen hätte müssen - was aller­

dings die Gefahr des Referendums in sich barg - oder durch Einführung des Stimm- und 

Wahlrechtes erst in eidgenössichen Angelegenheiten, in der Hoffnung, die Kantone und Ge­

meinden würden dann nachziehen. 

Beiden Strömungen innerhalb der Frauenstimmrechtsbewegung mangelte es nicht an 

zahlreichen und effektiven Bemühungen um das Frauenwahlrecht.104 

38 Jahre nach den Motionen Greulich und Göttisheim'05 kam es am 22. Februar 1957 

zur Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Einführung des Frauen-
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stimm- und -wahlrechtes in eidgenössischen Angelegenheiten aufgrund zweier Postulate aus 

dem Jahre 1952, Abgeordnete Picot und Gredelmeier; samt 44 Mitunterzeichnern. 106 1958 

stimmten Nationalrat und Ständerat dieser Botschaft zu, in welcher eine Änderung der 

Bundesverfassung vorgeschlagen wurde. Das Parlament zeigte sich bereit, die Frage den 

Stimmbürgern vorzulegen. Es ist eine Legende, dass in der Schweiz, wenn das Parlament al­

leine zu entscheiden gehabt hätte, das Frauenstimmrecht in diesem Jahr in Kraft getreten 

wäre'0 7, denn Gegner des Frauenstimmrechtes enthielten sich der Stimme, um eine Volksab­

stimmung herbeizuführen, in der Hoffnung auf einen negativen Entscheid. I0
8 Nun war der 

Weg frei für die erste Eidgenössische Abstimmung über das Frauenstimmrecht am r. Februar 

1959: Lediglich drei französischsprachige Kantone, Genf, Waadt und Neuenburg, waren da­

für. 50 Lehrerinnen des Bas ler Mädchengymnasiums traten für einen Tag in Streik. I09 

Der erste Kanton, dessen Männer den Frauen das Stimmrecht in Kantons- und Gemein­

deangelegenheiten gewährten, war Waadt im Jahre 1959· Als erste deutschsprachige Schwei­

zerinnen erhielten 1966 die Frauen des Kantons Basel-Stadt das kantonale Stimmrecht. Der 

zweitletzte schweizerische Kanton war Appenzell Ausserrhoden im Jahre 1989. Dieser ehema­

lige Landsgemeindekanton brachte auch den letzten positiven Männerentscheid bezüglich 

Frauenstimmrecht, denn der Landsgemeindekanton Appenzell Innerrhoden musste, wie er­

wähnt, nach dem negativen Landsgemeindentscheid 1990 zur Einführung des Frauenstimm­

rechtes gezwungen werden. r996 wurde durch die Landsgemeinde zum ersten Mal eine Frau 

- die Juris tin Ruth Metzler- in die kantonale Regierung, d. h. in die Standeskommission, ge­

wählt, womit gesamtschweizerisch 24 Frauen in 19 von 26 Kantons- und Halbkantonsregie­

rungen vertreten waren. 110 

1968 BEGINN DER NEUEN FRAUENBEWEGUNG 

1968 warf auf der 23. Delegiertenkonferenz des SDS (Sozialistischer Deutscher Studen­

tenbund)m in Frankfurt Sigrid Rüger Tomaten nach den Genossen am Vorstandstisch, da 

diese auf die Ausführungen der Berliner Filmemacherin Heike Sander, die stellvertretend für 

den Berliner Aktionsrat zur Befreiung der Frauenm eine Rede hielt, mit höhnischer Ignora nz 

regagiert hatten. Dies ka nn als Beginn der Neuen Frauenbewegung gelten. Zur selben Zeit, nur 

wenig später, war auch der Geduldsfaden der Schweizer Studentin Andree Valentin"3 geris­

sen. Hier war der Protest jedoch gegen die verdienten und zuweilen betagten Kämpferinnen 

für das Frauenstimmrecht gerichtet: Am rn. November 1968, hundert Jahre nach der ersten 

Petition für das Frauens timmrecht in Zürich, wurde im Zürcher Schauspielhaus das 75-Jahr­

Jubiläum des Zü rcher Frauenstimmrechtsvereins festlich begangen. "4 Der Zürcher Frauen­

stimmrecbtsverein trug zuvor den Namen »Union für Frauenbestrebungen« 115 und hatte s ich 

vor mehr als hundert Jahren, 1896, aus dem Zusammenschluss des von Dr. Emilie Kernpin im 
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Jahre 1893 gegründeten »Frauenrechtsschutzvereins« und des im selben Jahr gegründeten 

»Schweizerischen Vereins Frauenbildungsreform« gebildet.116 

Nach dem Festvortrag von Prof. Hedi Fritz-Niggli, Direktorin des Strahlenbiologischen 

Instituts der Universität Zürich, stand völlig unerwartet besagte Studentin hinter dem Mikro­

fon . Schilderung der Rede nach Gertrud Sieber"7: »Sie sagte, man müsse jetzt protestieren, 

nicht jubilieren: >Wir zweifeln an dieser Demokratie!< Auch wenn das Stimmrecht komme, sei 

die Gleichberechtigung noch lan ge nicht verwirklicht. Das Bewusstsein müsse geändert wer­

den, eine bloss formale Einführung des Stimmrechts nütze nichts. Die junge Dame erwähnte 

die ungleiche Ausbildung, die ungleiche Entlohnung, den Umstand, dass Frauen kaum hohe 

Stellungen bekleiden, das eheliche Güterrecht. Sie stiess sich daran, dass das geltende Recht 

den Ehemann zum »Haupt der Gemeinschaft« erklärt. Sie legte den Finger auf wunde Stellen, 

die wirklich der Lösung harren; [ ... ] Nachdem die[ .. . ] Rednerin mit dem Ausspruch >forma­

les Stimmrecht nützt nichts in einer Gesellschaft, in welcher der Mann der Frau das Verhalten 

vorschreibt, über das er sich hinwegsetzt< die sog. >doppelte Liebesmoral< gegeisselt hatte, rief 

sie: >Ich verlange eine Diskussion<.« Andree Valentin war zu dieser Zeit Präsidentin der »freien 

Studentenschaft Zürich«, an deren geistiger Gründungsversammlung, vor mehr als hundert 

Jahren, Anita Augsburg und Rosa Luxemburg teilgenommen hatten. Zu Beginn des Jahres 

1969 war sie auch Mitbegründerin der Frauenbefreiungsbewegung (FBB) Zürich."8 Dieser 

folgten bald Frauenbefreiungsgruppen in anderen Schweizer Städten , die Arbeitsgruppen zu 

den verschiedenen Themen, wie z.B. Abtreibung, Verhütung, Vergewaltigung, Eherecht und 

Arbeit, bildeten, im Sinne der später von Maria Mies formulierten »Methodischen Postulate«"9 

wissenschaftliche und konkret politische Arbeit leisteten, und dadurch einigermassen für Un­

ruhe sorgten. Aus diesen Arbeitsgruppen entstanden in der Folge feminis tische Institutionen 

wie z. B. Beratungsstellen fü r Frauen, Mädchen und Mütter, Frauennotrufe für vergewaltigte 

oder sexuell belästigte Frauen, Frauenhäuser für psychisch oder physisch misshandelte 

Frauen und deren Kinder und auch Frauen(gesundheits)ambulatorien.120 

FRAU ENSTI MM RECHTSARG UM ENTATION 

AUF DER EBENE DES MENSCHENRECHTS 

1968 wurde das zwanzigjährige Bestehen der UNO-Menschenrechtscharta und das 

»Internationale Jahr der Menschenrechte« gefeiert. Aus diesem Anlass bemühte sich die 

Schweiz um Ratifizierung der Europäischen Menschenrechtskonvention, jedoch unter Vor­

behalt. In Sachen Frauenstimmrecht sollte eine Ausnahmeklausel festgelegt werden , was bei 

Frauen einen Entrüstungssturm auslös te. 

Nun befand s ich die Diskussion wieder auf dem Niveau des Menschenrechts, das be­

reits die Frühfeminis tinnen und frühen Frauenrechtler des 18. und beginnenden 19. Jh.s., so-
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wie einzelne Männer und viele Frauen, vor allem zu Beginn der sog. ersten Frauenbewegung, 

ab Mitte des 19. Jh.s, vorgegeben hatten. - Um wenigstens ein paar Namen, thematisch ein­

geschränkt und zei tlich geordnet, zu nennen: Jean Antoine de Condorcet, 1789 (F)121
; Judith 

Sargen t Murray, 1790 (USA)122
; Olympe Marie de Gouges, 1791 (F)123; Mary Wollstonecraft, 

1792 (GB)124; Theodor Gottfried von Hippe!, r792 (Dtl.)125; Anna Wheeler und William 

Thompson, 1825 (GB)126
; die Frauen von Seneca Falls , 1848 (USA)127; John Stuart Mill , Harriet 

Taylor Mill , Helen Taylor, 1867 und 1869 (GB)128 und Hedwig Dohm, 1876 (Dtl.) 129. Gegen 

Ende des 19. Jh.s ging d ie Tendenz jedoch mehr von der »G leichheit« zur »Gleichwertigkeit 

verschiedener Natu ren«, gleiche Rechte sollten durch »Organisierte Mütterlichkeit«13° erwirkt 

werden, was sich fü r die Frauenrechtsbewegung jedoch als mühsamer Weg, wie auch als nach­

teiliger Bumerang erwies. •31 Anfang 20. Jh. verschob sich die Debatte in der Schweiz wieder 

mehr zugunsten egalitä rer Argumente. 132 Die Umsetzung in die politische Praxis zeigte s ich 

1913 an der zweiten ordentlichen Generalversammlung des Schweizerischen Verbandes fü r 

Frauenstimmrecht (SVF), die jedoch »einem mehrfachen Rückzieher gleich« kam.1H 

Am 20. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen 1948 

wurde am lO. Dezember 1968 in der Zürcher Börse eine Diskussionsveranstaltung zum Thema 

durchgeführt. Mit grossem Mehr wurde durch die ca. 500 Tei lnehmerinnen einem >iMarsch 

nach Bern« zugestimmt.134 Der sog. »Marsch auf Bern« wurde auflnitiative des Zürcher Frau­

enstimmrechtsvereins am 1. März 1969 durchgeführt. '35 Tausende von Frauen aus der ganzen 

Schweiz s tanden i>nicht a ls Bittende, sondern a ls Fordernde«'36 vor dem Bundesrat. Die Reso­

lution wurde in allen vier Landessprachen vor etwa 5000 Personen verlesen: «Wir Schweize­

rinnen hier auf dem Bundesplatz fordern das volle Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer 

und kantonaler Ebene. Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei­

ten des Europarates darf erst dann unterzeichnet werden, wenn dieser Vorbehalt nicht mehr 

nötig ist. Die G Ie ichs tellung der Geschlechter ist eine wichtige Voraussetzung für die Verwirk­

lichung der Menschenrechte. [ ... ]«137 Als verkündet wurde, dass kein einziger Bundesrat die 

angekündigte Delegation begrüsst und die Resolution entgegengenommen hatte138, ertönte 

ein fürchterliches Pfeifkonzert, welches das Ende der schweizerischen Männerdemokratie 

ankündigte. Vier Tage später wurde bereits eine baldige neue eidgenössische Abstimmung 

über die politische Gleichberechtigung der Frau verlautbart139 und am 7. Februar 1971 das 

Stimm- und Wahlrecht in eidgenössischen Angelegenheiten angenommen. Die ablehnenden 

Kantone waren m it Ausnahme von O bwalden und Wallis dieselben, die am 14. Juni 1981 ge­

gen den verankerten Verfassungsartikel »G leiche Rechte für Mann und Frau« stimmten: es wa­

ren dies katholische und Gebirgskantone. '4° 

»Gleiche Rechte für Mann und Frau« wurden erst 1981 in der schweizerischen und 1992 

111 der liechtensteinischen Verfassung verankert. In den von mir untersuchten Ländern 

Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein fü llt auf, dass die Reformierung des Ehe­

rech tes'43 erst re lativ spät und erst nach Verankerung gleicher Rechte in der Verfassung'44 e r­

fo lgte, woraus geschlossen werden muss, dass das »Private" tatsächlich politisch ist. Und das 

meiner Ansicht nach Politischs te, der Kern im System der Männerherrschaft, die Vergewalti-
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sium.148 Denn erst 1968 wurden Schülerinnen, 12 Mädchen= 3,82 % der 314 liechtensteini­

schen Gymnasiastinnen, am liechtensteinischen Gymnasium aktenkundig. 149 Das liechten­

steinische Gymnasium wurde durch den von den Nationalsozialisten 1937 vertriebenen Ma­

ris ten-Orden aus Bayern gegründet. 15° Im Mai 1968 unterbreitete die Regierung einen Bericht 

zur Einführung des Frauenstimmrechtes. Am 4. Juli desselben Jahres fand eine Konsultativab­

stimmung bei Männern und Frauen statt, welche die Weichen Richtung Männerabstimmung 

stellte. 1s1 Während die Männer bei einer niedrigen Stimmbeteiligung von 55,8 % das Frauen­

s timmrecht deutlich verwarfen , 1341 Nein zu 887 Ja , nahmen die Frauen bei einer Stimmbe­

teiligung von 6! ,1 % das Frauenwahlrecht, mit 1266 Ja zu 1241 Nein, knapp an. 152 Auch in der 

Schweiz wurden unter Frauen Konsultativabstimmungen bezüglich des Frauenstimmrechts 

durchgeführt: Es befürworteten im Jahre 1952 in Genf85%, Beteiligung von 60%, 1954 in Ba­

sel 73%, Beteiligung von 60 % 153, und 1955 in Zürich 80 %154 der Frauen das Frauenstimm­

recht. Trotzdem wurde in Liechtenstein und in den genannten schweizerischen Kantonen in 

der jeweils darauffolgenden Männerabstimmung das Frauenstimmrecht abgelehnt. Die Frau­

enabstimmungen widerlegten den wei t verbreiteten Einwand, d ie Frauen wünschten das 

Stimmrecht selber nicht, dennoch spielte diese Unterstellung weiterhin eine bedeutende 

Rolle. Dies veranschau licht die belegbare Tatsache, dass sämtliche Einwände gegen das Frau­

enstimmrecht zwar scheinbar rein deskriptiv waren, in Wirklichkeit jedoch Vorwände waren, 

normativen Cha rakter besassen und einer frauenfeindlichen Ideologie entspra ngen. Darüber 

hinaus gaben s ich die allein stimmberechtigten Männer als »Vertreter des ganzen Volkes«' 55 

aus. Ab diesem Zeitpunkt hätte klar sein müssen, was seit der griechischen und römischen 

Volksversammlung, dem germanischen Thing bis hin zur Schweizer Landsgemeinde in Ap­

penzell lnnerrhoden 1990 unter dem Begriff» Volk« verstanden wurde. 156 

Sechzig Jahre nach Gründung des Schweizerischen Verbandes für Frauenstimmrecht 

wurde auch in Liechtenstein, am 7. November 1969, ein Komitee für das Frauenstimmrecht 

gegründet. 157 Hierzu eingeladen hatten Bernadette Biedermann, Regierungschefsekretärin, 

und Elfriede Seger, Landtagssekretärin . Das aus Frauen und Männern gebi ldete »Komitee« 

suchte und fand vor der ers ten Frauenstimmrechtsabstimmung, von Regierung und Parteien 

im Stich gelassen , Ra t und Unterstützung bei den Organisatorinnen der schweizerischen Ab­

stimmungskampagne.158 Pla kat und Postkarte entwarf Regina Marxer: »Ich s timme, du 

stimmst, er stimmt, s ie stimmt nicht - es stimmt etwas nicht«, herausgegeben vom Komitee 

für das Frauenstimmrecht. Es handelt sich h ierbei um ein Musterbeispiel politischer Kunst. '59 

Postkarte mit Text aufRückseite: »Das sollte man ändern. Das müss te man ä ndern. Das kann 

man ändern a m 26. und 28. Februar 197r.«16o 

Am 17. Dezember 1970 beschloss der Landtag eins timmig die Einführung des Frauen­

stimm- und Wa hlrech ts . Beide Pa rteien sprachen sich für das Frauens timmrecht aus. Die erste 

Männerabstimmung über dessen Einführung in Liechtenstein vom 26. und 28. Februar 1971 

wurde bei einer Stimmbeteiligung von 85,86% mit 51,09% zu 48,91 % abgelehnt, d. h. mit 

1897 zu 1816 Stimmen.161 Nach Bekann twerdung des negativen Wahlausgangs machte sich 

erstma ls die junge Frauenbewegung bemerkbar. Vor dem Regierungsgebäude machten sich 
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zwölf Frauen mit Parolen Luft, zogen durch die Strassen und überraschten Männer an ihren 

Stammtischen in den Wirtshäusern. 162 Es war dies die erste Frauendemonstration in der Ge­

schichte Liechtensteins. Eine weitere, diesmal bewilligte, Demonstration, »Dank-Protest- und 

Trauermarsch«, erfolgte durch Schülerinnen und Schüler des Liechtensteinischen Gymnasi­

ums am 5. März 197i. 

Zitat aus dem Liechtensteiner Volksblatt: »Kaum hatte sich der Zug auf dem Martplatz in Rich­

tung Regierungsgebäude in Bewegung gmtzt, da geschah ttwas, das man lieber nit erlebt hätte: einzelne 

Zuschauer und vereinzelte Zuschauergruppen drangen (ttilwme mit vermummten Göichttm} auf dit Ju­

gmdlichen ein, entrissen ihnen die harmlosen Spruchbänder, schlugen mit Fäustm auf die durchschnittlich 

etwa 17-19jährigen Demonstranten und Demonstrantinnen tm, nssm emzelnm dit Brillen von dm Göich­

tern und schleuderten sie weg, warfen Fasnachtssprengkörper in dm Zug und fault Eier! Einzelne versuchten 

dm Maniftstationszug mit Autos zu stoppen, indem sit tinfach unkontrolliert in dit Leute hineinfahren. 

Aumrdem grlifm sich einzdnt Zuschauer die jungen Mädchm bti dtn Haartn, vmuchtm sit aus dem Zug 

zu zerrm und bedachtm sie mit Sch1mpjWorten, von dtntn >Hum noch einfS der gtbräuchlichstm war! Es 

war lediglich der gewollten Passivität der jugendlichen Manifmanten zu verdanken, dass fS am Freitag­

abend in dm Hauptstrasstn von Vaduz keine Strassmschlacht im Sinne dö WortfS und möglicherweise 

Schwerverletzte oder gar Tote gegeben hat. Gemäss ihren Instruktionen wehrten sich die jugendlichen prak­

tisch überhaupt nicht, als Stöcke auf ihre Köpfe niedersausten und ihnen das Haar ausgerissen wurde.«163 

Erschreckend waren auch die Parolen der Frauenstimmrechtsgegner wie: »Juden zurück über 

den Rhein«. Veronika Marxer schreibt diesbezüglich: »Antisemitismus, Ausländerhass [ ... ], 

Nationalismus und Frauenverachtung bildeten den Hintergrund der extremistischen Frauen­

stimmrechtsgegner. Sie griffen damit nazistisches Gedankengut auf, das sich in Liechtenstein 

in den 3oer und 4oer Jahren verbreitet hatte [ ... )«164 Erst in jüngerer Zeit wird diese Vergangen­

heit öffentl ich thematisiert und historisch aufgearbeitet. Fatalerweise wurde in Liechtenstein 

das Thema Frauenstimmrecht direkt mit dem Ausländerproblem verknüpft. Die Autorin 

schreibt an anderer Stelle: »Die eingeheirateten Liechtensteinerinnen wurden Opfer einer la­

tenten Ausländerfeindlichkeit, die sich in der Diskussion um das Frauenstimmrecht erstmals 

öffentlich artikuliert. Dabei wurden die Frauen doppelt stigmatisiert. Als ehemalige Auslän­

derinnen und aufgrund ihres Geschlechts waren sie einer beispiellosen Diffamierung ausge­

setzt. [ ... ) Die Verknüpfung des Frauenstimmrechts mit der Ausländerproblematik schuf[ ... ) 

Ängste, die von den politischen Verantwortlichen nicht relativiert, sondern durch die einsei­

tige Focussierung des >Problems< der •zugeheirateten Ausländerinnen< aufgebauscht und dem 

Frauenstimmrecht in den Weg gelegt wurde.«16s 

Um den allein stimmberechtigten Männern ein »Ja« zum Frauenwahlrecht zu erleich­

tern166 wurde r984 durch den Landtag sogar ein Frauen benachteiligendes Gesetz beschJos­

sen,'67 wonach per 2. Juli 1984 ausländische Frauen bei Heirat nicht mehr automatisch die 

Liechtensteinische Staatsbürgerschaft erhalten sollten, sondern erst nach Ablauf einer zwölf­

jährigen Karenzfrist, wobei ein ordentlicher Wohnsitz im Lande verlangt wird, was den gleich­

zeitgen Verzicht auf den bisherigen Wohnsitz bedeutet, wobei die Ehejahre doppelt zählen, 

mindestens jedoch eine dreijährige aufrechte Ehe mit einem.liechtensteinischen Landesbür-






















































